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Datenschutzgerechte Nutzung von E-MaiI und anderen Internet-Diensten
am Arbeitsplatz

Immer mehr Beschäftigte erhalten die Möglichkeit, das Internet auch am Arbeitsplatz zu nut-
zen. Öffentliche Stellen des Bundes und der Länder haben beim Umgang mit den dabei an-
fallenden personenbezogenen Daten der Beschäftigten und ihrer Kommunikationspartner be-
stimmte datenschutzrechtliche Anforderungen zu beachten, die davon abhängen, ob den Be-
diensteten neben der dienstlichen die private Nutzung des Internet am Arbeitsplatz gestattet
wird. Der Arbeitskreis Medien der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und
der Länder hat  detaillierte Hinweise hierzu erarbeitet .

Insbesondere gilt Folgendes:

1. Die Arbeitsplätze mit Internet-Zugang sind so zu gestalten, dass keine oder möglichst we-
nige personenbezogene Daten erhoben werden. Die Nutzung des Internet am Arbeitsplatz
darf nicht zu einer vollständigen Kontrolle der Bediensteten führen. Präventive Maßnah-
men gegen eine unbefugte Nutzung sind nachträglichen Kontrollen vorzuziehen.

2. Die Beschäftigten sind umfassend darüber zu informieren, für welche Zwecke sie einen
Internet-Zugang am Arbeitsplatz nutzen dürfen und auf welche Weise der Arbeitgeber die
Einhaltung der Nutzungsbedingungen kontrolliert.

3. Fragen der Protokollierung und einzelfallbezogenen Überprüfung bei Missbrauchsver-
dacht sind durch Dienstvereinbarungen zu regeln. Die Kommunikation von schweige-
pflichtigen Personen und Personalvertretungen muss vor einer Überwachung grundsätz-
lich geschützt bleiben.

4. Soweit die Protokollierung der Internet-Nutzung aus Gründen des Datenschutzes, der
Datensicherheit oder des ordnungsgemäßen Betriebs der Verfahren notwendig ist, dürfen
die dabei anfallenden Daten nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle verwendet wer-
den.

5. Wird den Beschäftigten die private E-Mail-Nutzung gestattet, so ist diese  elektronische
Post vom Telekommunikationsgeheimnis geschützt. Der Arbeitgeber darf ihren Inhalt
grundsätzlich nicht zur Kenntnis nehmen, und hat dazu die erforderlichen technischen und
organisatorischen Vorkehrungen zu treffen.
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6. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, die private Nutzung des Internet am Arbeitsplatz zu
gestatten. Wenn er dies gleichwohl tut, kann er die Gestattung unter Beachtung der hier
genannten Grundsätze davon abhängig machen, dass die Beschäftigten einer Protokollie-
rung zur Durchführung einer angemessenen Kontrolle der Netzaktivitäten zustimmen.

7. Die gleichen Bedingungen wie bei der Nutzung des Internet müssen prinzipiell bei der
Nutzung von Intranets gelten.

Die Datenschutzbeauftragten fordern den Bundesgesetzgeber auf, auch wegen des Überwa-
chungspotentials moderner Informations- und Kommunikationstechnik am Arbeitsplatz die
Verabschiedung eines umfassenden Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes nicht länger aufzu-
schieben.


